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Gemeindenachrichten Mittwoch, 15. Dezember 2021 
 
 
Weihnachten/Neujahr – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Weihnachtsfeiertage, ab Donnerstag, 23. Dezember 
2021 bis und mit Freitag, 31. Dezember 2021, geschlossen. Die letzte ordentliche 
Schalteröffnungszeit findet demzufolge am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 09.00 bis 
12.00 Uhr, statt. Bei Todesfällen gibt der Telefonbeantworter Auskunft über die 
Erreichbarkeit des Personals. Die erste ordentliche Schalteröffnungszeit findet im neuen Jahr 
am Montag, 3. Januar 2022, von 14.00 bis 18.30 Uhr, statt. – Gemeinderat und Personal 
 
 
Weihnachtsbaumausgabe 
Dieses Jahr findet die Abgabe der Weihnachtsbäume für Einwohner und Einwohnerinnen 
von Schupfart am Samstag, 18. Dezember 2021, von 11.00 – 11.30 Uhr, bei der 
Mehrzweckhalle statt. Die Bäume müssen nicht mehr vorbestellt werden. Es werden eine 
Anzahl kleine, mittlere und grössere Bäume bereitgestellt. – Der Gemeinderat 
 
 
Absage Neujahrsapéro 
Aufgrund der Weisungen des BAG und der kantonalen Empfehlungen und Auflagen rund um 
die Covid-Pandemie, hat der Gemeinderat beschlossen, auf die Durchführung des auf  
1. Januar 2022 geplanten Neujahrsapéros zu verzichten. Wir danken für das Verständnis. – 
Der Gemeinderat 
 
 
erteilte Baubewilligung  
Der Gemeinderat hat – in Absprache mit dem Ingenieurbüro Koch+Partner, Laufenburg – 
folgende Baubewilligung erteilt: Konsortium Güntert/Beck, Eigasse 220, 4325 Schupfart, 
Überbauung Lettenweg, Parzelle Nr. 442, Lettenweg, 4325 Schupfart 
 
 
AEW Energie AG – Stromzählerableserinnen und -ableser  
Die Stromzähler von AEW-Haushaltskundinnen und -Kunden werden im AEW-Netzgebiet 
(www.aew.ch/netzgebiet) vom 1. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022 von den 
Zählerableserinnen und -ablesern abgelesen. Sie können sich auf Wunsch durch einen 
AEW-Ausweis legitimieren und sind mit einer AEW-Leuchtweste gekleidet. Die AEW bittet 
ihre Kundinnen und Kunden, den Zugang zu den Zählern zu gewähren. All jene, die ihren 
Zählerstand selbst ablesen möchten, finden unter www.aew.ch/ablesung eine Anleitung und 
das Meldeformular. Die Stromrechnungen werden ab Mitte Dezember 2021 versendet. Bei 
Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die AEW, Telefon 062 834 22 22. 
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